
         

 
 
 
 
 
 
 
 

Aussonderung digitaler Unterlagen und deren 
Archivierung im Bundesarchiv  

- 
Ein Leitfaden 

 
 
 
 

Version 1.2 
 
 
 
 
 
 

Bundesarchiv 
2010 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

                  
  

 
Version 1.2 2 

Leitfaden Aussonderung und Archivierung digitaler U nterlagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © Bundesarchiv 
Inhaltliche Änderungen vorbehalten. Alle Rechte an diesem Werk, insbesondere das 
Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, bleiben dem 
Bundesarchiv vorbehalten.  
 
Marken  
Produktnamen werden nur zur Identifikation der Produkte verwendet und können 
eingetragene Marken der entsprechenden Hersteller sein. 
 



 

                  
  

 
Version 1.2 3 

Leitfaden Aussonderung und Archivierung digitaler U nterlagen 

 
Inhaltsverzeichnis 
 
  
1. Einleitung ...................................................................................................4 
2. Vorbereitung...............................................................................................7 
2.1      Beratungs- und Informationsgespräch .......................................................7 
2.2      Testdurchlauf / Registrierung .....................................................................8 
3. Anbieten und Bewerten............................................................................10 
3.1      4-stufiges Verfahren: Anbieten, Bewerten und Abgeben .........................10 
3.2      2-stufiges Verfahren: Anbieten und Abgeben ..........................................15 
4. Erstellung des SIPs (Submission Information Package) durch die   
           abgebende Stelle .....................................................................................16 
5. Transfer des SIPs (Submission Information Package) .............................19 
6. Archivierungsbestätigung.........................................................................20 
7. Zugriff und Recherche..............................................................................22 
8. Anhang.....................................................................................................25 
8.1      Tool: Strukturierungseditor.......................................................................25 
8.2      Konvertierungsleitfaden ...........................................................................27 
8.3      Glossar.....................................................................................................32 
8.4      Abbildungsverzeichnis .............................................................................37 
 
 



 

                  
  

 
Version 1.2 4 

Leitfaden Aussonderung und Archivierung digitaler U nterlagen 

 

1. Einleitung  
 
Der vorliegende „Leitfaden zur Aussonderung digitaler Unterlagen und deren 
Archivierung im Bundesarchiv“ richtet sich in erster Linie an Mitarbeiter in Stellen und 
Einrichtungen des Bundes im Sinne § 2 Bundesarchivgesetz (BArchG)1, die für die 
Anbietung elektronischer Unterlagen an das Bundesarchiv verantwortlich sind 
(abgebende Stellen).  
Ziel des Leitfadens ist eine praktische Handreichung, wie elektronische Unterlagen z.B. 
elektronische Akten oder andere Daten an das Bundesarchiv abzugeben sind. Der 
Archivierungsprozess besteht aus Abläufen, die im Open Archival Information System 
(OAIS) - Referenzmodell beschrieben wurden. Eine Übersicht über das OAIS-Modell ist 
dem Anhang beigefügt. Die hier verwendeten Begrifflichkeiten sind zum Teil aus dem 
OAIS-Modell übernommen worden. Die dafür notwendigen Bearbeitungsschritte von der 
ersten Kontaktaufnahme mit dem Bundesarchiv bis zur Archivierungsbestätigung an die 
abgebende Stelle werden ausführlich beschrieben.  
 
Der Leitfaden befasst sich mit den Arbeitsschritten in der Phase der 
„Abgabe/Übernahme“ im Lebenszyklus elektronischer Akten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
1   Bundesarchivgesetz: Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Archivgut des Bundes  
(Bundesarchivgesetz-BArchG) vom 6. Januar 1988 (BGBl. I S. 62), zuletzt geändert durch § 13 
Abs. 2 des Informationsfreiheitsgesetzes vom 5. September 2005 (BGBl. I S. 2722) 
http://www.bundesarchiv.de/benutzung/rechtsgrundlagen/bundesarchivgesetz/index.html (letzter 
Zugriff: 09.03.2009) 
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In diesem Leitfaden werden folgende Arbeitsschritte dargestellt, die sich am DOMEA-
Aussonderungskonzept und dem OAIS-Referenzmodell orientieren:  
 

- Damit der Archivierungsprozess automatisiert werden kann, sind Vorbereitungen 
wie z.B. ein Beratungs- und Informationsgespräch oder die Zusendung von 
Testdaten erforderlich. Diese werden unter Punkt 2 beschrieben.  

- Für den Prozess des Anbietens und Bewertens kommen alternativ das 2- oder 4-
stufige Verfahren des DOMEA-Aussonderungskonzepts zum Einsatz. Welche 
Informationen und Arbeitsschritte erforderlich sind, werden unter Punkt 3 
dargestellt.  

- Im Anschluss an die archivische Bewertung wird durch die abgebende Behörde 
eine Aussonderungsdatei und ein „Submission Information Package“ (SIP) 
erstellt. Die Struktur wird unter Punkt 4 erläutert.  

- Bedingungen des Transfers der Aussonderungsdatei an das Bundesarchiv 
werden unter Punkt 5 vorgestellt. 

- Die Struktur einer Archivierungsbestätigung beinhaltet Punkt 6. 
- Die Möglichkeiten für den Zugriff und die Recherche nach archivierten 

Unterlagen im Bundesarchiv beinhaltet Punkt 7. 
 

Abb. 1:  Lebenszyklus der elektronischen Akte (vgl. DOMEA-Aussonderungskonzept, 
S. 18) 

BBuunnddeess--  
aarrcchhiivv 

Leitfaden  



 

                  
  

 
Version 1.2 6 

Leitfaden Aussonderung und Archivierung digitaler U nterlagen 

Gegenwärtig (Stand: April 2009) können Daten, die sich durch folgende Eigenschaften 
auszeichnen, archiviert werden: 
  

- Genuin entstandene elektronische Unterlagen und elektronische Unterlagen, zu 
denen es kein Papieräquivalent gibt, werden archiviert. 

- Zur Zeit können offene Unterlagen verarbeitet werden. Darüber hinaus besteht 
auch die Möglichkeit, Unterlagen mit der Einstufung „VS - Nur für den 
Dienstgebrauch“ (VS-NfD) zu verarbeiten.  

- Grundsätzlich werden Daten, deren Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind, 
angenommen.  

 
 
Fachbegriffe werden bei der ersten Verwendung optisch hervorgehoben . Der Anhang 
des Leitfadens enthält Informationen über ein Tool „Strukturierungseditor“ zur 
Unterstützung bei der Erstellung eines SIPs, einen Konvertierungsleitfaden, ein Glossar 
sowie ein Abbildungsverzeichnis. 
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2. Vorbereitung 

2.1 Beratungs- und Informationsgespräch  
 
Vor der ersten Anbietung von elektronischen Unterlagen an das Bundesarchiv oder bei 
Verfahrensänderungen wird ein Beratungs- und Informationsgespräch empfohlen, in 
dem allgemeine und konkrete technische und organisatorische Fragen der 
Aussonderung und Übernahme abgestimmt werden.  
 
Folgende Informationen helfen, das Gespräch effektiv vorzubereiten: 
 
Allgemeine Angaben: 

- Konkretes Anliegen 
- Art und Umfang der elektronischen Unterlagen, die archiviert werden sollen 
- Anwendung des 2- oder 4-stufigen Verfahrens des DOMEA-

Aussonderungskonzeptes  
- Ansprechpartner für die Organisation und Technik der Aussonderung  

o Behörde und Organisationseinheit 
o Name 
o Telefon 
o E-Mail 

 
Technische Angaben: 

- Informationen über die technische Struktur der Metadaten und Daten wie z.B.  
o XML-Schemadefinition oder CSV-Struktur der Anbieteverzeichnisse 
o Dokumentation(en) 
o Beispiel eines Anbieteverzeichnisses 
o Informationen zum System, das in der Behörde eingesetzt wird. 

 
Die zuständigen Ansprechpartner können unter folgenden E-Mailadressen erreicht 
werden: 
 

- Konkrete Anliegen zum Digitalen Archiv: digitalesarchiv@bundesarchiv.de 
- Allgemeiner Beratungsbedarf zu elektronischen Akten: eakten@bundesarchiv.de 
- Für grundsätzliche Fragen an das Bundesarchiv: koblenz@bundesarchiv.de  
- Für Fragen zum militärischen Bereich: militaerarchiv@bundesarchiv.de  

 
Eine Rückmeldung erfolgt umgehend. 
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2.2 Testdurchlauf / Registrierung  
 
Nach dem Beratungsgespräch werden die Testdaten in einem vereinbartem Umfang 
dem Bundesarchiv nach Absprache zugesandt. Im Bundesarchiv erfolgen die 
technischen Vorbereitungen zur Übernahme der elektronischen Unterlagen wie z.B. die 
Erstellung eines Mappings .  
 
Eine Bestätigung über die erfolgreiche Durchführung der Tests  erhält die absendende 
Stelle mit den folgenden Informationen zu den Profil-IDs:  
 
 
„Sie sind nun unter folgenden Informationen registriert:  

o Ihre Behördenprofil-ID lautet: 4722  
o Die ID für das technische Profil lautet: 1“ 
  

 
Nun kann mit der Anbietung der elektronischen Unterlagen begonnen werden. Mit den 
Angaben zu den Profil-IDs wird ein „elektronischer Laufzettel“ (te-Datei)  erzeugt. der für 
den gesamten Archivierungsprozess gültig ist. Die te-Datei hat folgende Struktur und 
wird mit den gültigen Profil-IDs der abgebenden Stelle als Muster per E-Mail zugesandt: 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<BArch_TransactionEnvelope  
TE_Version="2.1"xsi:schemaLocation="http://www.bundesarchiv.de/DigitalesArchiv/TE/ 
\\Xena\b2\Produktivsystem_Digitales_Archiv\Entwicklung\XML-
Schema\TE_Validate\TE_Validate_BArch_2008_05_14.xsd" 
xmlns="http://www.bundesarchiv.de/DigitalesArchiv/TE/" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
  <Transaktion> 
    <Zeitstempel>2009-01-26</Zeitstempel> 
     <TRID></TRID> 
    <Transaktionsdatei_Inhalt Ereignistyp="Anbieteverzeichnis"> 
      <Datei> 
        <Name>OL_<frei wählbarer Dateiname>.xml</Name> 
      </Datei> 
    </Transaktionsdatei_Inhalt> 
  </Transaktion> 
  </Transaktion> 
  <Produzent> 
    <BehoerdenProfilID>4722</BehoerdenProfilID> 
    <TechnischesProfilID>1</TechnischesProfilID> 
    <Name>Max Mustermann</Name> 
    <Email>behoerde@behoerde.de</Email> 
    <Telefon>01888-610-666</Telefon> 
  </Produzent> 
  <BArch> 
    <Name>Hans Meier</Name> 
    <Email>clearingstelle@bundesarchiv.de</Email> 
    <Telefon>0261-505-777</Telefon> 
  </BArch> 
</BArch_TransactionEnvelope>.“ 
 
 
Abb. 2:  Beispiel einer te-Datei (Transaction Envelope bzw. elektronischer Laufzettel) 
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3. Anbieten und Bewerten  

 
Um den Aufwand für die Speicherung und die Verwaltung von Akten in den 
aktenführenden Stellen möglichst gering zu halten, wurden im DOMEA-
Aussonderungskonzept zwei Aussonderungsverfahren spezifiziert: das 2- und das 4-
stufige Verfahren. Das 2-stufige Aussonderungsverfahren sieht die Anlage eines 
Bewertungskataloges  auf Aktenplanebene durch das Archiv vor. In regelmäßigen 
Abständen, die mit dem Archiv abzustimmen sind, werden Akten oder Vorgänge 
abgefragt, deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist. Beim 4-stufigen 
Aussonderungsverfahren werden von der anbietepflichtigen Stelle in einem 
Anbieteverzeichnis  die Akten oder Vorgänge aufgeführt, die zur Aussonderung 
anstehen. Das Archiv dokumentiert die Bewertungsentscheidung in dem 
Anbieteverzeichnis und sendet das um die Bewertungsentscheidung ergänzte 
Anbieteverzeichnis (Bewertungsverzeichnis ) an die aktenführende Stelle zurück.  Die 
aktenführende Stelle importiert das Bewertungsverzeichnis und erstellt ein SIP 
(Submission Information Package)  mit den archivwürdig gekennzeichneten Akten 
oder Vorgängen und sendet dieses an das Archiv. Im folgenden werden die 
Arbeitsschritte des 4- und 2-stufigen Verfahrens dargestellt. 
 

3.1    4-stufiges Verfahren: Anbieten, Bewerten und  Abgeben  
 
1. Schritt: Anbieteverzeichnis an das Bundesarchiv senden 
 
In einem Anbieteverzeichnis sind die Metadaten aller zur Aussonderung vorgesehenen 
Akten, Vorgänge und Dokumente in einem vereinbarten Format aufgeführt, die dem 
Bundesarchiv zur Übernahme angeboten werden. Primärdokumente sind nicht 
enthalten. Das Anbieteverzeichnis wird grundsätzlich elektronisch übersandt. Es können 
Daten in XML und CSV verarbeitet werden.   
 
Der „elektronische Laufzettel“ (te_<frei wählbarer Dateiname>.xml) sowie das 
Anbieteverzeichnis werden von der abgebenden Stelle als E-Mail-Anhang mit Angabe 
eines Betreffs an die folgende Adresse gesendet:  
 

lieferung_earchiv@bundesarchiv.de 
 
Der Betreff kann frei formuliert werden.  
 
 



 

                  
  

 
Version 1.2 11 

Leitfaden Aussonderung und Archivierung digitaler U nterlagen 

Beispiel: 
 

 

 
Abb. 3:  Beispiel einer E-Mail zur Übersendung des Anbieteverzeichnisses 
 
Es besteht die Möglichkeit, ein Anbieteverzeichnis in mehrere Dateien aufzuteilen. In 
diesem Fall werden die verschiedenen Dateien als ZIP-Datei versandt.  
 
Beispiel  für das Übersenden mehrerer Anbieteverzeichnisse: 
 
Der E-Mail-Anhang beinhaltet folgende Dateien: 

- te_<frei wählbarer Dateiname>.xml 
- OL_<frei wählbarer Dateiname>.zip  

 
Die OL_<frei wählbarer Dateiname>.zip-Datei umfasst folgende Dateien: (OL bedeutet 
„Offer List“ und steht für Anbieteverzeichnis.). 

- OL_<frei wählbarer Dateiname_1>.xml 
- OL_< frei wählbarer Dateiname_2>.xml 
- [...] Weitere Dateien  
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Hinweise :  
 
 
Dateinamen 
 
Für die Dateinamen gibt es Namenskonventionen. Die in Abbildung 3 optisch 
hervorgehobenen Elemente - Emailadresse, Betreff und Anhänge -  werden für die 
automatische Verarbeitung der Daten benötigt und in dieser Form vom Bundesarchiv 
erwartet. Der Bereich in den spitzen Klammern „<>“ist frei wählbar. 
 
Der Dateiname für den elektronischen Laufzettel lautet: te_<frei wählbarer 
Dateiname>.xml  („te“ steht für „Transaction Envelope“.) 
Beispiel: te_<Beispielname>.xml 
 
Der Dateiname für das Anbieteverzeichnis lautet: OL_<frei wählbarer Dateiname>.xml 
Beispiel: OL_Anbieteverzeichnis_2009_1.xml 
 
 
 
XML 
 
Bei Verwendung von XML für Anbieteverzeichnisse wird als Zeichensatz UTF-8 und 
valides XML benötigt. 
 
 
 
2. Schritt: Einlesen und Eingangsbestätigung durch das Bundesarchiv 
 
Nach erfolgreichem Einlesen und Prüfen der Daten sendet das Bundesarchiv folgende 
Eingangsbestätigung mit einer eindeutigen Transaktions-ID (TRID)  im Betreff der E-
Mail an die abgebende Stelle. Diese Transaktions-ID ist wichtig für alle nachfolgenden 
Schritte. Empfänger der E-Mail ist der Ansprechpartner, dessen E-Mail-Adresse in der 
te-Datei angegeben ist.  
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Beispiel: 
 
Betreff:  Eingangsbestätigung Anbieteverzeichnis/ 
a1c75d9afc684003b924453399a14770c01b5dd6 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit bestätigen wir Ihnen, dass Ihre Daten bei uns erfolgreich eingegangen sind und 
zur Bewertung weitergeleitet wurden. 
 
Für weitere Rückfragen zu diesem Vorgang stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Vielen Dank! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Team "Digitales Archiv" 

_______________________ 

Bundesarchiv  
Digitales Archiv 
Potsdamer Str. 1 
56075 Koblenz 
E-Mail: clearingstelle@bundesarchiv.de 
 
 
Abb. 4:  Beispiel einer Eingangsbestätigung für das Anbieteverzeichnis 
 
 
3. Schritt: Archivische Bewertung und Übersenden de s Bewertungsverzeichnisses 
an die Behörde 
 
Im Bundesarchiv erfolgt in den Fachreferaten die archivische Bewertung der 
angebotenen Vorgänge. Es können „A“ Archivieren oder „V“ – Vernichten als Parameter 
verwendet werden. Wird zu diesem Zeitpunkt ein „A“ für archivwürdig anhand der 
Angaben im Anbieteverzeichnis vergeben, kann trotzdem in einem späteren 
Bearbeitungsschritt im Bundesarchiv die Bewertung noch in ein „V“ für vernichten 
geändert werden. 
 

Eindeutige 
Transaktions- ID 
(TRID) 
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Das nun vorliegende Bewertungsverzeichnis (apl_<frei xxx>.xml) wird zusammen mit 
dem „elektronischen Laufzettel“ (te_<frei >.xml) als Dateianhang an die Behörde 
zurückgesandt (s. Abb. 5). 
 
 
Betreff: Bewertung Anbieteverzeichnis / 1c75d9afc684003b924453399a14770c01b5dd6 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass die Bewertung Ihrer Daten erfolgreich 
abgeschlossen wurde. 
Als Anlage finden Sie bitte Ihr bewertetes Anbieteverzeichnis und die Transaktionsdatei. 
 
Für weitere Rückfragen zu diesem Vorgang stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Vielen Dank! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Team "Digitales Archiv" 

___________________________ 
 
Bundesarchiv 
Digitales Archiv 
 Potsdamer Str. 1 
56075 Koblenz 
E-Mail: clearingstelle@bundesarchiv.de 
 
 
Abb. 5:  Beispiel für die Zusendung Bewertungsverzeichnisses an die Behörde 
 
 
4. Schritt: Vorbereitung der Übergabe der elektroni schen Unterlagen an das 
Bundesarchiv 
 
Anhand der Parameter im Bewertungsverzeichnis wird in der abgebenden Stelle ein 
Aussonderungsverzeichnis erstellt, in dem alle mit „A“ gekennzeichneten Akten oder 
Vorgänge enthalten sind. Dieses bildet die Grundlage für die Erstellung des SIPs 
(Submission Information Package) . Weitere Informationen finden Sie unter Punkt 4 
„Erstellung des SIPs (Submission Information Package) durch die abgebende Behörde“.  
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3.2    2-stufiges Verfahren: Anbieten und Abgeben 
 
Schritt 1: Voraussetzungen 
 
Voraussetzung für  die Anwendung des 2-stufigen Aussonderungsverfahrens ist das 
Vorliegen eines Bewertungskataloges, der auf der Basis des Aktenplans durch die 
Archivare des Bundesarchivs im Benehmen mit der abgebenden Stelle erarbeitet wird. 
Darin werden die Bewertungsentscheidungen für jede einzelne Aktenplanposition 
hinterlegt, so dass auf einen Blick ersichtlich ist, welche Unterlagen dem Bundesarchiv 
zur dauerhaften Aufbewahrung zu übergeben sind und welche unmittelbar in der 
Behörde vernichtet werden können.  
 
 
Schritt 2: Erstellen eines SIPs (Submission Informa tion Package) 
 
Auf der Grundlage des Bewertungskataloges wird von der abgebenden Behörde ein SIP 
erstellt, in dem nur jene Unterlagen aufgeführt werden, die dem Bundesarchiv zu 
übergeben sind. 
  
Weitere Informationen finden Sie unter Punkt 4 „Erstellung des SIPs (Submission 
Information Package) durch die abgebende Behörde“. 
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4. Erstellung des SIPs (Submission Information Pack age) 
durch die abgebende Stelle 
 
Ein SIP (Submission Information Package) ist ein Objekt, welches für die Aufnahme 
(Ingest ) in das digitale Archiv bereitgestellt wird. Es wird in der Behörde erstellt und an 
das Bundesarchiv übergeben (s. Punkt 5 „Transfer des SIPs an das Bundesarchiv“). 
Während des Ingest werden aus dem SIP mehrere AIPs (Archival Information 
Package)  erzeugt. Die Daten werden in dieser Form dauerhaft gespeichert.  
 
Für eine automatisierte Verarbeitung der Daten werden diese in folgender Struktur 
benötigt: 
 

- Ein SIP kann aus einer oder mehreren ZIP-Dateien bestehen und beinhaltet: 
o ein Aussonderungsverzeichnis , in dem nur die mit „A“ 

gekennzeichneten Vorgänge aus dem Bewertungsverzeichnis aufgeführt 
werden, angereichert um die Verweise auf die Primärdokumente    und     

o die Primärdokumente und 
o die Transaktionsdatei (te-Datei) 

 
Nach Transfer des SIPs an das Bundesarchiv erfolgen mehrere Konsistenz-, Integritäts- 
und Vollständigkeitsprüfungen. Zur Überprüfung der Vollständigkeit der Daten im SIP 
werden diese mit dem Bewertungsverzeichnis abgeglichen. Sofern Abweichungen 
ermittelt werden, erfolgt eine Rücksprache mit der abgebenden Behörde. Das SIP wird 
in diesem Fall bis zur Klärung nicht bearbeitet. Abbildung 6 stellt ein Beispiel dar. 
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Beispiel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transaktionsdatei (te-Datei) wie z.B. 
te_ a1c75d9afc684003b924453399a14770c01b5dd6.xml 

SIP wie z.B.  
sip_a1c75d9afc684003b92445339 9a14770c01b5dd6.zip  

Aussonderungsverzeichnis  
(AV_XXX.xml oder AV_XXX.csv) 

Verzeichnis für Primärdaten  

Dokument_2.
pdf* 

Dokument_1.
pdf* 

Hashwert 
über das 
SIP wird 
in die 
Trans-
aktions-
datei 
(te_xxx.x
ml) ge-
schrieben 

*Hinweis:   
Dateinamen sollten eindeutig sein und nach Möglichkeit Aufschluss über die zeitliche 
Reihenfolge der Entstehung geben. 
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Beispiel 
 

 
 

 
 
 
                                                    
             
 
 
 
Abb. 6:  Beispiel eines SIPs (Submission Information Package) 
 
Informationen zu Archivierungsformaten und der Formatkonvertierung nach PDF/A sind 
im Konvertierungsleitfaden im Anhang unter Punkt 8.2 beschrieben. 
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5. Transfer des SIPs (Submission Information Packag e) 
 
Das SIP wird auf einem oder mehreren externen Datenträgern gespeichert und an das 
Bundesarchiv an folgende Adressen gesendet:  
 
 
Ziviler Bereich: 
 
Bundesarchiv  
Referat B1a  
Digitales Archiv 
Potsdamer Str. 1 
 
56075 Koblenz 
 
 
 
Militärischer Bereich: 
 
Bundesarchiv 
Abteilung Militärarchiv 
Wiesentalstraße 10 
 
79115 Freiburg 
 
 
Empfehlenswert ist, den Transport gemäß der Verschlusssachenanweisung für den 
Geheimhaltungsgrad VS-NfD (§ 21: Grundsätze zur Weitergabe und Versand von VS; 
Anlage 7) zu organisieren.  
 
Bei Fragen zur Verwendung von Datenträgern sind im Einzelfall die zuständigen 
Kolleginnen und Kollegen im Bundesarchiv unter der E-Mail-Adresse 
digitalesarchiv@bundesarchiv.de erreichbar. 
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6. Archivierungsbestätigung 
 
Nach erfolgreicher Übernahme erfolgt eine Rückmeldung mit Angabe der 
Archivsignaturen  für die übernommenen Objekte. Es handelt sich dabei um das 
Aussonderungsverzeichnis. Die Daten aller angebotenen Akten oder Vorgänge sind aus 
dem Ursprungssystem in der abgebenden Stelle zu löschen.  
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Beispiel: 
 
GZ des Bundesarchivs             Koblenz, 02.02.2009 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bestätigen hiermit, dass Ihre Unterlagen  mit der Transaktionsnummer* 
a1c75d9afc684003b924453399a14770c01b5dd6 korrekt in das Bundesarchiv 
übernommen wurden. 
In der Anlage zu dieser E-Mail erhalten Sie eine Übersicht über die archivierten 
Unterlagen. Die Übersicht enthält die Archivsignatur(en) des Bundesarchivs. 
Für zukünftige Anfragen beim Bundesarchiv empfehlen wir, diese Signaturen 
anzugeben. Sie haben die Möglichkeit, diese Übersicht in Ihr System zu importieren, 
wodurch eine Recherche bei Ihnen vereinfacht wird. 

Gleichzeitig sind die originären Daten in Ihrem System zu löschen.  
 
Bei technischen Fragen zu der Übersicht können Sie sich an die E-Mail-Adresse 
"clearingstelle@bundesarchiv.de" wenden. 
Für inhaltliche Fragen steht Ihnen das Fachreferat XXX zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Team "Digitales Archiv" 
 
*Die Transaktionsnummer ist das eindeutige Kennzeichen für Ihre Abgabe an das 
Bundesarchiv und wird während des gesamten Archivierungsprozesses verwendet. 

_________________________________ 

Bundesarchiv 
Technik: Digitales Archiv 
Bewertung: Referat XXX 
Potsdamer Str. 1 
56075 Koblenz 
E-Mail: clearingstelle@bundesarchiv.de 
 
Abb. 7:  Beispiel einer Archivierungsbestätigung durch das Bundesarchiv 
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7. Zugriff und Recherche 
 
Die übernommenen Daten können nach der Archivierung recherchiert werden. Während 
der ersten Ausbaustufe des „Digitalen Archivs“ beauftragen Sie das Bundesarchiv mit 
einer Recherche. Zukünftig wird eine Recherche über BASYS (Bundesarchiv IT-
System = Integrierte Archivverwaltungssoftware) möglich sein. Um eine Recherche 
effektiv durchführen zu können, werden folgende Angaben benötigt:  
 

- Name  
- abgebende Stelle 
- Archivsignatur 
- Aktenzeichen, Aktenbetreff  
- Weitere Hinweise zum Inhalt 

 
Im Bundesarchiv erfolgt eine Recherche unter Nutzung der folgenden Anwendung: 
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Abb. 8:  Suchmaske für archivierte Unterlagen (AIPs)  im Bundesarchiv  
 
Ein Treffer hat die folgende Struktur: 
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Abb. 9:  Struktur und Darstellung eines AIPs in einem Viewer 
 
Die Daten können exportiert und bei Bedarf in der folgenden Struktur (<dateiname>.zip) 
zugesandt werden. Es handelt sich um ein „tar-Archiv“ . 
 
 

 
 
Abb. 10:  Struktur eines exportierten AIPs als Tar-Archiv 
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8. Anhang  
 

8.1 Tool: Strukturierungseditor  
 
Der Strukturierungseditor dient der Vorstrukturierung unstrukturierter Daten und kann in 
der abgebenden Behörde zur  

- Generierung eines SIPs (Submission Information Package; d.h. 
Aussonderungsverzeichnis und Primärdokumente) eingesetzt werden. Des 
weiteren ist es möglich, den Strukturierungseditor zur  

- Gruppierung von Primärdokumenten zu AIPs (Archival Information Package) 
sowie zur 

- Einordnung der AIPs in eine definierbare Taxonomie (z.B. Akte, Vorgang, 
Dokument)  

zu verwenden.  
 
Die folgende Abbildung (Abb. 11) zeigt die Benutzeroberfläche des 
Strukturierungseditors: 
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Abb. 11:  Benutzeroberfläche des Strukturierungseditors  
 
Das Bundesarchiv empfiehlt den Einsatz des Strukturierungseditors in der abgebende 
Stelle. Fragen zum Einsatz, Lizenzierung und Nutzung können an die E-Mail-Adresse 
digitalesarchiv@bundesarchiv.de gerichtet werden.  
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8.2 Konvertierungsleitfaden 
 
Archivierungsformate und Konvertierung nach PDF/A:  
 
Der Umgang mit Formaten im Kontext der dauerhaften Archivierung ist eine 
Herausforderung für das Bundesarchiv, da elektronische Daten in sehr heterogenen 
Strukturen und Formaten übergeben werden. Um sicher gewährleisten zu können, dass 
Daten dauerhaft interpretierbar und zugriffsfähig bleiben, ist das Digitale Archiv auf 
möglichst wenige Archivierungsformate konzentriert. PDF/A nimmt dabei eine zentrale 
Rolle ein.  

PDF/A wurde 2005 als ISO-Standard PDF/A-1 (ISO 19005-1:2005) verabschiedet und 
wird weiterentwickelt.  

 

PDF/A als Teil des Ingest-Prozesses 

Die Formatkonvertierung nach PDF/A ist ein Teilprozess des Ingest-Prozesses 
(technische Eingangsbearbeitung). Dieser Prozess wird automatisiert angesteuert, falls 
die Primärdaten in einem SIP (Submission Information Package) in einem nicht 
archivfähigen Format vorliegen. In diesem Rahmen werden diese Daten nach PDF/A 
konvertiert.  

 

Es werden die folgenden Prozessschritte ausgeführt:  

1. Formaterkennung, um das Dateiformat zu identifizieren 

2. Validierung, um PDF/A-Konformität sicherzustellen 

3. Konvertierung nach PDF/A, falls die Ausgangsdaten nicht PDF/A-
konform sind.  

 

Die Schritte zur Formaterkennung und -validierung werden nach einer Konvertierung 
wiederholt.  

Das Ergebnis der Konvertierung wird in dem Archivierungsformat XBARCH 
dokumentiert. Nach Abschluss der Konvertierung werden die Daten wieder dem 
laufenden Prozess übergeben. Es werden die Originalversion und die Version im Format 
PDF/A archiviert. 
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Das Bundesarchiv empfiehlt, die Daten nach der z.d. A.-Verfügung nach PDF/A zu 
konvertieren. 

 

Konvertierbare Ausgangsformate 

Gegenwärtig können folgende Ausgangsformate nach PDF/A konvertiert werden: 

- BMP 
- DOC (einfache Strukturen) 
- GIF  
- HTM (extern verlinkte Bilder werden nicht berücksichtigt) 
- JP(E)G 
- MSG  
- Open Office 
- PDF 
- PNG  
- PPT 
- RTF (Rich Text) 
- TIF 
- TXT 
- XLS (einfache Strukturen) 

 
Hinweis: 
Die Qualität des Konvertierungsergebnisses kann durch folgende Faktoren, die im 
Bundesarchiv gegenwärtig bekannt sind, beeinträchtigt werden:   
 
 
Grundsätzlich gilt für alle Formate, dass Dateien, die mit einem Schreib- oder 
Passwortschutz versehen sind sowie solche, bei dene n die Druckfunktion 
ausgeschaltet ist, nicht  konvertiert werden können! 

 
 
DOC 

- Makros 
- Makroviren (Überprüfung erfolgt vor der Konvertierung) 
- Referenzen auf externe Ressource 
- Embedded objects 
- Nicht vorhandene Module (Silbentrennung, Sprachen) 
- Nicht vorhandene Fonts 
- Druckereinstellungen (speichern), Formatänderung Seite 
- Restriktionen (z.B. Passwortschutz) 
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JPG 
- Auflösung fehlt 
 

PDF 
- Signaturen im pdf werden entfernt  

- Restriktion: Konvertierung in pdf/a nicht möglich; Forderung an Lieferanten: keine 
Restriktionen 

- Wandlung nicht möglich z.B. bei Präsentationen, Skripting, 3D --> Wandlung in 
Image 

- Transparenzinformationen gehen verloren 
 

MSG 
- Body: TXT (s.o.), RTF (s.o.), HTML (externe Referenzen) 
- Zusatzinformationen (Betreff, Follow Up, Priorität) 
- Attachements (konvertierbar, nicht konvertierbar) 

 
Open Office 

- s. MS-Office 
 

PPT 
- Präsentationsinformationen gehen verloren 
- S. DOC 

 
TIF 

- Verlust der IFD (Metadaten zum Bitmap, erzeugendes Programm, 
Erzeugungszeitpunkt) 

- defekte Bitmap-Daten 
- tifs mit Streifen/Kacheln, gegebenenfalls auch noch mit unterschiedlicher 

Komprimierung 
- tifs mit Jpg-Komprimierung 
- Wang tif Dateien (proprietäre Tags gehen verloren) 

 
TXT 
- Encoding muss vom Lieferanten bei Text geliefert werden (Hinterlegung im 
technischen Profil der Behörde) 

- Seitenaufbau (Anzahl Zeilen/Spalten) Font (Art/Größe) definieren 
  

XLS 
- Druckbereich 
- mehrere Sheets 
- siehe Doc 
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Nicht konvertiert werden derzeit z.B. folgende Dateitypen:  
- Dateien mit falschen oder ohne Endungen  
- BIN  
- BOF  
- BUP  
- CNT  
- CPT  
- CSS  
- DB („Thumb.db“) 
- DLL  
- DOT  
- DSK  
- DS_STORE (Mac OS Systemdateien) 
- EMZ  
- EXE  
- FI  
- GID  
- HIC  
- HLP  
- HTM(L) (Objekte, auf die referenziert wird, werden nicht konvertiert) 
- ID  
- IDX  
- IFO  
- INI 
- ISR 
- ISU 
- JS  
- KI 
- LCK  
- LD 
- Logdateien  
- MP3  
- MP4 
- MPG 
- ML 
- MSO 
- NBF 
- NSF 
- OBD 
- PCO 
- POT 
- PSD  
- SHS  
- TMP (leere temporäre Dateien) 



 

                  
  

 
Version 1.2 31 

Leitfaden Aussonderung und Archivierung digitaler U nterlagen 

- TTF  
- USL  
- UTF  
- VOB  
- VSD 
- Windows-Verknüpfung  
- WMF (Bilder, auf denen kaum etwas zu erkennen ist) 
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8.3 Glossar 
 

• AIP 
AIP (Archival Information Package) ist ein Begriff aus dem OAIS-Referenzmodell. 
Ein AIP besteht aus inhaltlichen und technischen Metadaten sowie Primärdaten. 
Die Metadaten umfassen Informationen, die für die Langzeitarchivierung 
notwendig sind und im digitalen Archiv gespeichert werden.  
 

• Anbieteverzeichnis 
In einem Anbieteverzeichnis sind die Metadaten aller zur Aussonderung 
vorgesehenen Objekte wie z.B. Akten oder Vorgänge aufgeführt, die dem 
zuständigen Archiv zur Übernahme angeboten werden (Stufe 1 des 4-stufigen 
Aussonderungsverfahrens). Es dient der archivischen Bewertung. Das 
Anbieteverzeichnis umfasst Metadaten zu Akten, Vorgängen und Dokumenten. 
Die Primärdokumente sind nicht enthalten, um einen Transfer von großen 
Datenmengen zu vermeiden, die nicht archiviert werden. 
 

• Archivsignatur 
Eine Archivsignatur ist eine im Archiv vergebene Identifikationsnummer, die 
jedes AIP bei der Archivierung erhält. Eine Suche über die Archivsignatur 
erleichtert den Zugriff auf die archivierten Objekte bei den Recherchen.   
 

• Aussonderung 
Aussonderung umfasst zunächst alle Maßnahmen, die eine Verringerung des 
Schriftgutes bewirken, insbesondere durch Herausnehmen aus der laufenden 
Schriftgutverwaltung mit dem Ziel der Abgabe an das zuständige Archiv oder der 
Vernichtung. Die Aussonderung kann sich in mehreren Schritten vollziehen. 
 

• Aussonderungsverzeichnis 
Das Aussonderungsverzeichnis umfasst nur die mit „A“ gekennzeichneten 
Vorgänge aus dem Bewertungsverzeichnis, angereichert um die Verweise auf 
die Primärdokumente (Stufe 4 des 4-stufigen Aussonderungsverfahrens).  
 

• Bewertungskatalog 
Bewertungskataloge werden auf der Basis des Aktenplans durch die Archivare 
des Bundesarchivs im Benehmen mit der abgebenden Stelle erarbeitet. Darin 
werden die Bewertungsentscheidungen für jede einzelne Aktenplanposition 
hinterlegt, so dass auf einen Blick ersichtlich ist, welche Unterlagen dem 
Bundesarchiv zur dauerhaften Aufbewahrung zu übergeben sind und welche 
Unterlagen unmittelbar in der Behörde vernichtet werden können.  
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Bewertungskataloge sind  Voraussetzung für das 2-stufige 
Aussonderungsverfahren. 
 

• Bewertungsverzeichnis 
Das Bewertungsverzeichnis ist ein um die Bewertungsentscheidungen des 
Bundesarchivs („A“ oder „V“) ergänztes Anbieteverzeichnis. Primärdaten sind 
nicht enthalten. 
 

• Hashwert  
Die Hashwerte beziehungsweise Streuwerte sind meist Zahlenwerte aus einer 
Teilmenge der natürlichen Zahlen. Ein Hashwert wird auch als Fingerprint 
bezeichnet, da er eine nahezu eindeutige Kennzeichnung einer größeren 
Datenmenge darstellt, so wie ein Fingerabdruck einen Menschen nahezu 
eindeutig identifiziert. Mit einem Hashcode werden z. B. Dokumente 
gekennzeichnet, um deren Authentizität beim Empfänger prüfbar zu machen, 
ohne den Inhalt des Dokuments selbst offenzulegen. Ein Beispiel ist sha-256. 
 

• Ingest 
Ingest bedeutet eine technische Eingangsbearbeitung, bei der die eingehenden 
Daten als SIP  (Submission Information Package) für die Aufnahme in das 
digitale Archiv aufbereitet werden.  
 

• Mapping 
Ein Mapping im Digitalen Archiv stellt die Beziehungen zwischen 
Metadatenelementen aus Behördensystemen und dem Archivierungsformat 
XBARCH im Bundesarchiv her. Als Teil des Ingest wird dies automatisiert 
ausgeführt, um heterogene Ausgangsstrukturen in ein einheitliches 
Archivierungsformat zu übertragen. 
 

• Metadaten 
Metadaten sind Informationen über Daten. Die Daten können unterschiedliche 
Objekte wie z.B. Akten, Datensammlungen oder Datenbanken sein. Zur 
Speicherung und Übertragung gibt es verschiedene Datenformate und -modelle.  
 

• OAIS 
OAIS steht für Open Archival Information System bzw. Offenes Archiv-
Informations-System (ISO-Standard 14721:2003). Die Entwicklung des 
Standards wurde von der NASA initiiert und gemeinsam mit der 
Raumfahrtorganisation ESA und Weltraumforschungszentren in Großbritannien, 
Kanada, Frankreich, Deutschland, Brasilien, Japan und Russland 
vorangetrieben. Im Mai 1999 legte das Beratungskomitee für 
Weltraumdatensysteme (CCSDS) den Entwurf "Referenzmodell für ein offenes 
Archiv-Informationssystem (OAIS)" vor. Das Referenzmodell beschreibt ein 
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Archiv als Organisation, in dem Menschen und Systeme zusammenwirken, um 
einer definierten Nutzerschaft Archivgut verfügbar zu machen.  
 

              
                Abb: 12:  OAIS-Referenzmodell 
 

• Primärdokumente 
Primärdokumente oder Primärdaten sind die Dokumente oder Daten die dem 
Bundesarchiv im Verbund mit den beschreibenden Metadaten übergeben 
werden, z.B. eine PDF/A-Datei aus einer Akte.  
 

• SIP 
Ein SIP (Submission Information Package) ist ein Objekt, welches von der 
Behörde für die Aufnahme (Ingest) in das digitale Archiv bereitgestellt wird. Es 
wird während des Ingest in mehrere AIPs (Archival Information Package) 
konvertiert und in dieser Form dauerhaft gespeichert. Ein SIP (ein oder mehrere 
ZIP-Dateien) beinhaltet. 

o ein Aussonderungsverzeichnis und  
o die Primärdokumente 

Das SIP wird gegen das Bewertungsverzeichnis geprüft, damit sichergestellt 
werden kann, dass alle mit „A“ (Archivieren) bewerteten Akten oder Vorgänge 
vollständig im SIP vorhanden sind. 
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• Tar-Archiv 

Tar ist der Name eines im Unix-Umfeld verwendeten Archivierungsprogramms. 
Außerdem wird so auch das Dateiformat bezeichnet, das von diesem Programm 
verwendet wird. 

Der Name wurde aus tape archiver (Bandarchivierer) gebildet, da mit dem 
Programm ursprünglich Daten auf Bandlaufwerken gesichert wurden. Gleichzeitig 
ist tar auch das englische Wort für Teer (mit dem Programm werden Dateien 
unkomprimiert zu einer Datei "zusammengeklebt"). 

Tar bietet die Möglichkeit, Dateien sequenziell in eine einzige Datei zu schreiben, 
bzw. Dateien aus selbiger wieder herzustellen. Die entstehende Datei trägt die 
Endung .tar (unkomprimiert) und wird auch als Tarball (dt. Teerklumpen oder 
Teerkugel) bezeichnet. 

 
• Taxonomie 

Eine Taxonomie klassifiziert Entitäten (Einheiten) in begriffliche Gruppen bzw. 
Kategorien. Ein Beispiel ist die Definition von Akte-Vorgang-Dokument-Gruppen 
für Daten aus Fachverfahren. 
 

• Te-Datei (Transaktionsdatei) 
Eine Transaktionsdatei ist der „elektronische Laufzettel“ für den gesamten 
Archivierungsprozess und beinhaltet die folgenden Angaben: 

o Technische Metadaten zur Lieferung 
o Hashwerte über SIP bzw. Teile eines SIP 
o Behörden-ID 
o Transaktions-ID (eindeutiger Zusammenhang zwischen 

Anbieteverzeichnis und SIP) 
 
• Valides XML 

XML ist eine Möglichkeit, Datenstrukturen so auszudrücken, dass sie 
plattformunabhängig von Computern interpretiert werden können. Eine XML-
Datei ist valide, wenn sie keine syntaktischen Fehler aufweist und den definierten 
Regeln für die Struktur, wie z.B. einem XML-Schema, entspricht. 

 
• Versionierung  

Bei der Spezifikation des Digitalen Archivs hat sich das Bundesarchiv 
entschieden, nicht die verschiedenen Versionen eines Dokumentes zu 
übernehmen, sondern nur die letzte Fassung. Dabei wird davon ausgegangen, 
dass Änderungen an einem Dokument, die relevant für den Nachvollzug des 
Entscheidungsprozesses sind, nicht als neue Versionen eines Dokumentes, 
sondern als jeweils neues Dokument zu gelten haben. Das ist in der Regel immer 
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dann der Fall, wenn ein Dokument geschäftsöffentlich wird, d.h. anderen 
Bearbeitern zur Kenntnis, Mitzeichnung oder Stellungnahme zur Verfügung 
gestellt wird. Damit ist es eher eine organisatorische als eine technische Frage, 
wie in einem System mit Versionen umgegangen wird. 

 
• ZIP-Datei 

Das ZIP-Format ist ein Datencontainer, in den mehrere Dateien nach 
verschiedenen Methoden komprimiert oder direkt (store) gespeichert werden 
können. Es ermöglicht daher, mehrere Dateien in einer Archivdatei zu speichern, 
sowie die Extraktion auch einzelner Dateien aus der Archiv-(Container-)Datei. 
Darüber hinaus ermöglicht das Format auch das Mitspeichern von 
Pfadinformationen.  
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8.4 Abbildungsverzeichnis 
 
Abb. 1: Lebenszyklus der elektronischen Akte (vgl. DOMEA-
Aussonderungskonzept, S. 18) 
 
Abb. 2: Beispiel einer te-Datei (Transaction Envelope bzw. elektronischer Laufzettel) 
 
Abb. 3: Beispiel einer E-Mail zur Übersendung des Anbieteverzeichnisses 
 
Abb. 4: Beispiel einer Eingangsbestätigung für das Anbieteverzeichnis 
 
Abb. 5: Beispiel: Zusendung des Bewertungsverzeichnisses an die Behörde 
 
Abb. 6: Beispiel eines SIPs (Submission Information Package) 
 
Abb. 7: Beispiel einer Archivierungsbestätigung durch das Bundesarchiv 
 
Abb. 8: Suchmaske für archivierte Unterlagen (AIPs) im Bundesarchiv 
 
Abb. 9: Struktur und Darstellung eines AIPs in einem Viewer 
 
Abb. 10: Struktur eines exportierten AIPs als Tar-Archiv 
 
Abb. 11: Benutzeroberfläche des Strukturierungseditors 
 
Abb. 12: OAIS Referenzmodell 
 


